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§ 46 VwGVG Beweisaufnahme
 VwGVG - Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.10.2024

1. (1)Das Verwaltungsgericht hat die zur Entscheidung der Rechtssache erforderlichen Beweise aufzunehmen.

2. (2)Außer dem Verhandlungsleiter sind die Parteien und ihre Vertreter, insbesondere der Beschuldigte, im

Verfahren vor dem Senat auch die sonstigen Mitglieder berechtigt, an jede Person, die vernommen wird, Fragen

zu stellen. Der Verhandlungsleiter erteilt ihnen hiezu das Wort. Er kann Fragen, die nicht der Aufklärung des

Sachverhaltes dienen, zurückweisen.

3. (3)Niederschriften über die Vernehmung des Beschuldigten oder von Zeugen sowie die Gutachten der

Sachverständigen dürfen nur verlesen werden, wenn

1. 1.die Vernommenen in der Zwischenzeit gestorben sind, ihr Aufenthalt unbekannt ist oder ihr persönliches

Erscheinen wegen ihres Alters, wegen Krankheit oder Behinderung oder wegen entfernten Aufenthaltes oder

aus anderen erheblichen Gründen nicht verlangt werden kann und ihnen, sofern es sich um im Inland

aufhältige Personen handelt, eine Teilnahme an der Verhandlung unter Verwendung technischer

Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung nicht zumutbar ist oder

2. 2.die in der mündlichen Verhandlung Vernommenen in wesentlichen Punkten von ihren früheren Aussagen

abweichen oder

3. 3.Zeugen, ohne dazu berechtigt zu sein, oder Beschuldigte die Aussage verweigern oder

4. 4.alle anwesenden Parteien zustimmen.

4. (4)Sonstige Beweismittel, wie Augenscheinsaufnahmen, Fotos oder Urkunden, müssen dem Beschuldigten

vorgehalten werden. Es ist ihm Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern.
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